
Landkreis Uckermark  Drucksachen-Nr. 

7-A/2007 
Version 

 
Datum 

09.03.2007 
Blatt 

1 
        

 
 
Beschlussvorlage  

 
Berichtsvorlage  

 
öffentliche Sitzung  

 
nicht-öffentliche 
Sitzung 

 Beratungsfolge:    Datum:  

 Fachausschuss Jugendhilfeausschuss 
 

27.03.2007 

 Fachausschuss  
 

 

 Kreisausschuss 
 
 

 
 

 Kreistag 
  

 
       
Inhalt: 
 
Anerkennung des „Arbeitsförderungsverein Lychen e.V.“ als Träger der freien Jugendhilfe 

Wenn Kosten entstehen: 

Kosten  
 

Haushaltsstelle 
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€ 

 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss  beschließt, den „Arbeitsförderungsverein Lychen e.V.“  als Träger 
der freien Jugendhilfe anzuerkennen. 

zuständiges Amt:       

Jugendamt  Britta Gilgen  Lothar Thiele  Klemens Schmitz 
  Amtsleiterin  Dezernent  Landrat 
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Amt  Name   Unterschrift   
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Begründung der Vorlage: 
 
Der Verein „Arbeitsförderungsverein Lychen e.V.“ stellte gemäß § 75 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch den Antrag auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe.  
 
Durch die Verwaltung des Jugendamtes wurden daraufhin die eingereichten Unterlagen 
des Antragstellers, auf der Grundlage der vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen 
Richtlinie für die öffentliche Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe durch das Ju-
gendamt des Landkreises Uckermark vom 09. März 1995, geprüft.  
 
Die Unterlagen sind vollständig und inhaltlich nicht zu beanstanden. 
 
Die Tätigkeit des Trägers liegt ihrem Gegenstand nach im sachlichen Geltungsbereich 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch und ist auf die im § 1 SGB VIII genannten Ziele der 
Jugendhilfe gerichtet. 
 
Der Arbeitsförderungsverein Lychen e. V. hat sich aus dem Arbeitslosenverband 
Deutschland – Landesverband Brandenburg e. V. gegründet und führt die Arbeit im Frei-
zeittreff Lychen weiter. Der Freizeittreff besteht seit 1993. Die Stadt Lychen stellt die 
Räumlichkeiten hierfür kostenlos zur Verfügung.  
 
Die Aktivitäten im Freizeittreff sind dem Jugendamt bekannt. Die in der Anlage beigefüg-
te Darstellung der Ziele, Aufgaben und Arbeitsmethoden des Freizeittreffs Lychen können 
bestätigt werden. 
 
Die  Voraussetzungen  für die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 
SGB VIII sind gegeben. 
 
Die Verwaltung des Jugendamtes schlägt dem Jugendhilfeausschuss vor, „Arbeitsförde-
rungsverein Lychen e.V.“ als Träger der freien Jugendhilfe anzuerkennen. 






